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öffentlich 

 

Sitzungsvorlage 

Betreff 

DeutschlandTicket 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum TOP 

NVN NVN/X/2024/0747 21.06.2024   11 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Verbandsversammlung des NVN Entscheidung 02.07.2024  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

Teil I. Beschlüsse 

Die Verbandsversammlung des NVN stimmt den Beschlüssen des Verwaltungsrates der 

VRR AöR (Teil I  A-D) zu. 

 

A) Rechtliche Rahmenbedingungen 

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR bestätigt die Anwendung des DeutschlandTickets 

(DT) zum Preis von 49,00 EUR/Monat und den damit verbundenen Tarifbestimmun-

gen und Beförderungsbedingungen als Bestandteil des VRR-Verbundtarifs bis zum 

31.12.2024 auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz 

vom 06.11.2023 sowie des Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz vom 

06.02.2024 unter dem Vorbehalt, dass insbesondere die finanziellen Belastungen aus 

Mindereinnahmen für die kommunalen Haushalte und/oder die Verkehrsunternehmen 

infolge der Einführung des DT (wie aktuell) durch den Bund und/oder das Land NRW 

für diesen Zeitraum rechtsverbindlich und vollumfänglich ausgeglichen werden.  
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2. Der Verwaltungsrat der VRR AöR bestätigt die Anerkennung der außerhalb des VRR 

verkauften DeutschlandTickets jeglicher Art zum Preis von 49,00 EUR/Monat im VRR-

Raum bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt, dass die Auswirkungen infolge des 

Fehlens von vertraglichen Grundlagen zur länderübergreifenden bzw. bundesweiten 

Einnahmenaufteilung zum DT (wie aktuell) durch den Bund und/oder das Land NRW 

für diesen Zeitraum rechtsverbindlich und vollumfänglich ausgeglichen werden.  

 

3. Wenn und soweit sich die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zum 

DeutschlandTicket für den Zeitraum bis zum 31.12.2024 ändern, ist der Verwaltungs-

rat der VRR AöR unverzüglich damit zu befassen. 

 

B) Allg. Vorschrift und Finanzierung  

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR bestätigt die Anpassung der „Richtlinie der Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung des DeutschlandTickets im Ge-

meinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif (Deutsch-

landTicket-Richtlinie - DT-RL -) vom 06. Dezember 2023“ in Form einer allgemeinen 

Vorschrift gem. der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (Beschluss vom 18.03.2024 

Drucksache NVN/X/2024/678) befristet bis zum Ende des Jahres 2024.   

 

C) Tarif, und Vertrieb 

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt der Fortführung der DeutschlandTicket-

Produktfamilie weiterhin bis zum 31.12.2024 zu. Dies beinhaltet die Produkte 

a. DeutschlandTicket zum Preis von 49,00 EUR/Monat  

b. DeutschlandTicket Job zum jeweiligen an das DT geknüpften Preis 

c. DeutschlandTicket Sozial zum jeweiligen an das DT geknüpften Preis, d.h. 

 Preisreduktion von 10,00 EUR je Ticket und Monat zum jeweils aktuell gültigen 

 DeutschlandTicket-Preis (39,00 EUR statt 49,00 EUR) 

d. Semesterticket DeutschlandTicket-Upgrade zum jeweiligen an das DT ge

 knüpften Preis 

e. Solidarisch finanziertes Deutschlandsemesterticket zum Preis von 60% des 

 Preises des DeutschlandTickets, d.h. aktuell 29,40 EUR/Monat. Die Vertrags

 bindung beträgt mind. ein Semester.  

f.  Schülerticket-Vertragsmodell auf Basis des DeutschlandTickets optional in Er-

 gänzung zum bestehenden SchokoTicket-Modell im VRR (DeutschlandTicket 
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 Schule) auf der Basis des „Erlasses Deutschlandticket für Schülerinnen und 

 Schüler in Nordrhein-Westfalen im Schuljahr 2024/2025“ des Landes NRW 

 vom 19.04.2024. 

g. Fortführung des Monatsdeckels in eezy.nrw zum jeweiligen Preis des Deutsch-

 landTickets 

 

2. Die Beschlüsse gemäß 1) stehen unter dem Vorbehalt, dass das laufende Gesetzge-

bungsverfahren zur Änderung des RegG hinsichtlich der Verwendung der im Jahr 

2023 nicht ausgeschöpften Mittel auch zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch 

das DT im Jahr 2024 abgeschlossen ist.  

 

D) Auflösung der Vorbehalte 

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR ermächtigt den Vorstand der VRR AöR, im Rahmen 

eines Vorstandsbeschlusses förmlich die Auflösung der Vorbehalte festzustellen und 

die Mitglieder des Verwaltungsrats unverzüglich zu informieren.  

2. Der Verwaltungsrat der VRR AöR beauftragt den Vorstand der VRR AöR, für den Fall, 

dass die Voraussetzungen für die Auflösung der Vorbehalte nicht erfüllt sind, unmit-

telbar eine Dringlichkeitssitzung des Verwaltungsrates einzuberufen. 

 

Teil II. Kenntnisnahme 

Die Verbandsversammlung des NVN nimmt den Sachstandsbericht, insbesondere zu den 

rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Weiterführung und weiteren Aner-

kennung des Deutschland-Tickets (DT), zur Kenntnis. 

 

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

 

Diese Vorlage gliedert sich wie folgt: 

 

Teil A) Rechtliche Rahmenbedingungen  

1. Aktueller Sachstand/Ausgangslage 

2. Schaffung der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen  

  

Teil B) Allg. Vorschrift und Finanzierung 

1. Allgemeine Vorschrift 

2. Finanzierung 



 

   Seite 4 von 13 

3. Weiterleitung der Mittel/Liquidität 

4. Einnahmeaufteilung 

 

Teil C) Tarif und Vertrieb  

1. Verkaufsentwicklung  

2. DeutschlandTicket Schule (NRW) 

3. DeutschlandTicket Sozial (NRW) 

4. Deutschlandsemesterticket 

5. DeutschlandTicket Job 

6. Prognose 2024 – Einnahmen aus Fahrgeld und Ausgleichsbedarf 

7. Preisanpassungsmechanismus 

 

 

Teil A) Rechtliche Rahmenbedingungen 

1. Aktueller Sachstand/Ausgangslage 

Hinsichtlich der rechtlichen Ausgangslage verweisen wir auf die Beschlussvorlagen zum 

DeutschlandTicket aus den letzten Sitzungsblöcken (u.a. Drucksache Nr. NVN/X/2023/0645). 

Dort wurden die unterschiedlichen Konstellationen EU-Bund, Bund-Land, Land-Verkehrs-

verbund/Verkehrsunternehmen und Verkehrsunternehmen-Kunde sowie die rechtlichen 

Rand- und Rahmenbedingungen erläutert und dargestellt. Ergänzend wird auf den Fragenka-

talog der CDU-Gruppe im Verwaltungsrat der VRR AöR verwiesen (Drucksache Nr. 

J/X/2024/0694). 

 

Die zur Verwendung der Mittel aus 2023 im Jahre 2024 erforderliche Änderung des Regiona-

lisierungsgesetzes ist nach derzeitigem Stand frühestens nach der parlamentarischen Som-

merpause zu erwarten. 

 

2. Schaffung der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen 

Es liegen zwei Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW 

(MUNV) (vom 07.02.2024 und vom 20.03.2024) vor, in denen die Entfristung der Umset-

zungsregelungen zum Deutschlandticket empfohlen wird, verbunden mit der „Zusage“ einer 

auskömmlichen Finanzierung für das Jahr 2024. 

  

Das zweite Schreiben des MUNV vom 20.03.2024 resultiert aus einer Nachfrage des VRR 

beim MUNV, inwieweit die im Schreiben vom 07.02.2024 getroffenen Aussagen zur Finanzie-

rung sicherstellen, dass die Kommunen finanziell nicht belastet werden. Die Formulierungen 

waren aus VRR-Sicht nicht eindeutig.  
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Auszug aus dem Schreiben vom 07.02.2024: 

 

„[…] Nach den vorgelegten Zahlen reichen die von Bund und Ländern zur Verfügung gestell-

ten Mittel auch ohne eine Anhebung des Ticketpreises aus, um das Deutschlandticket im 

Jahr 2024 zu finanzieren. Die Verkehrsministerkonferenz hat daher beschlossen, den monat-

lichen Ticketpreis von 49 Euro im Jahr beizubehalten.  

 

Sollte sich auf Basis neuerer Zahlen herausstellen, dass ein Defizit zu erwarten ist, wird sich 

die Verkehrsministerkonferenz zeitnah damit befassen. .[…]“. 

 

Auszug aus dem Schreiben vom 20.03.2024: 

„[....] Konsequenz eines größeren Defizits wird - trotz des Ausschlusses einer Nachschuss-

pflicht bei der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regie-

rungschefs der Länder vom 06. November 2023 - ausdrücklich nicht sein, dass die kommu-

nalen Aufgabenträger für die nicht gedeckten Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket einstehen müssen.[...]“. 

 

 

Teil B) Allg. Vorschrift und Finanzierung 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat eine Spitzabrechnung über die Jahre 2023, 2024 und 

2025 vereinbart. Damit wurde auch die Übertragbarkeit der Mittel vom Bund bestätigt. 

Aus diesem Grund kommt der Prüfung der Auskömmlichkeit eine hohe Bedeutung zu. Die 

Auskömmlichkeit muss durch den Bund und die Länder für die Komponenten: 

a. Finanzmittel 2024 

b. Übertragung freier Finanzmittel 2023 

c. Potenzielle Tarifmaßnahme DT entschieden durch Bund und Länder 

d. In NRW kommt die Besonderheit hinzu, dass das Land auch die Preise für DT 

Varianten Schule und Sozial gemeinsam mit den Tarifverbünden NRW anpas-

sen muss. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlussvorlage ist die Übertragung der Finanzmittel von 

2023 auf 2024 ff (Überjährigkeit) noch nicht gesetzlich geregelt, d.h. die Anpassung des Re-

gionalisierungsgesetzes steht noch aus. Die Mittel aus 2023 stehen zwar zur Verfügung (zu 

100% ausgezahlt), müssten bei fehlender Übertragung gemäß aktueller gesetzlicher Rege-
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lung aber anteilig an den Bund zurückgezahlt werden. Unter Überjährigkeit ist grundsätzlich 

zu verstehen, dass eine Abrechnung des Zuschussbedarfes erst Ende 2024 bzw. Ende 2025 

erfolgt, d.h. die Abrechnungsperiode nicht jährlich angelegt ist. Zusätzliche Finanzmittel wer-

den mit einer solchen Regelung nicht generiert. 

 

Sollte eine Einnahmenlücke in der Prognose 2024 festgestellt werden, muss die VRR-

Verwaltung alle Vorbereitungen treffen, um spätestens im Herbstsitzungsblock eine Ent-

scheidung über die Zukunft des DT im VRR-Gebiet (Ausgabe und Anerkennung) für 2025 ff. 

zu treffen. Hierzu sollte im August/September 2024 in einer VRR-Sonderpräsidiumssitzung 

eine konkrete Vorgehensweise vorgeschlagen werden. 

 

1. Allgemeine Vorschrift 

Die Allgemeine Vorschrift wurde mit Beschluss vom 28.02.2024, Drucksache 

NVN/X/2024/0678, in ihrer Laufzeit bis zum 31.12.2024 befristet. 

 

2. Finanzierung 

Es bleibt weiterhin bei der Annahme, dass unter Berücksichtigung sämtlicher, mit der Einfüh-

rung bzw. Weiterführung des DeutschlandTickets verbundenen Erlösminderungen und ent-

standener Kosten, die auf den VRR entfallenden Mittel über den „Ausgleich nicht gedeckter 

Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem DeutschlandTi-

cket im Jahr 2023/2024 aus Bundes- und Landesmitteln“ für das Jahr bis Ende 2024 voraus-

sichtlich ausreichend sein werden. Zwingende Voraussetzung ist, dass sowohl die Zuschei-

dung der Fahrgeldeinnahmen auf die Länder nach dem Postleitzahlenprinzip wie auch der 

Finanzausgleich für die Regionalisierungsmittel unterhalb der Länder sach- und bedarfsge-

recht und insbesondere zeitgerecht durchgeführt wird. 

 

Der Mittelbedarf im VRR für 2024 ist in Teil C) Nr. 6 gesamthaft dargestellt. 

  

3. Weiterleitung der Mittel/Liquidität 

Im Jahr 2024 erhält der VRR monatliche Vorauszahlungen in Höhe von 22,5 Mio. EUR 

(18,1 Mio. ÖSPV und 4,4 Mio. SPNV). Die Abschlagszahlungen sind nicht ausreichend den 

Mittelbedarf der Unternehmen zu decken. Zur Absicherung der Liquidität bedarf es in jedem 

Fall weiterer Zahlungen aus den Bundes-/Landeszuschüssen sowie aus der Einnahmenzu-

scheidung aus dem Postleitzahlenverfahren.   

 

Vor der Sommerpause soll das entsprechende Gesetzgebungsverfahren zur Neujustierung 

der Regionalisierungsmittel eingebracht werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass das 
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Verfahren erst im 4. Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird und somit die daraus 

resultierenden Zahlungsflüsse erst zum Jahresende eingehen.  

 

Da die Verfahrensweisen zum Ausgleich der Regionalisierungsmittel der Länder untereinan-

der und die sachgerechte Zuscheidung von Einnahmen auf die Bundesländer (Postleitzah-

lenverfahren) noch nicht abgeschlossen sind, ist mit einer deutlichen Liquiditätslücke bei den 

Verkehrsunternehmen bezogen auf den Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die bisher abgeschätzte Liquiditätsentwicklung (kumulierte 

Darstellung) bei den Verkehrsunternehmen im Jahr 2024 

 

 

 

4. Einnahmenaufteilung 

Aktuell wird auf Bund- und Länderebene über die Umsetzung der 2. Stufe nach dem Leipzi-

ger Modell zur Einnahmenaufteilung und der daraus resultierenden Neujustierung der Regio-

nalisierungsmittel sowie dem noch ausstehenden Beschluss zur Überjährigkeit der Regiona-

lisierungsmittel abgestimmt. Die Neujustierung der Regionalisierungsmittel ist erforderlich, da 

die bisher fixierten Beträge nicht den tatsächlichen Schäden in den Bundesländern ent-

spricht.  

 

Mit einem Beschluss im Koordinierungsrat von Bund und Ländern sowie einem ergänzenden 

Umlaufbeschluss der Verkehrsminister, soll zeitnah die Verrechnung der Übereinnahmen 

2023 aus dem DTV angestoßen werden, was einen ersten Zahlungsstrom nach NRW und 

somit auch in den VRR (rd. 50 Mio.€) bedeuten würde.  

Des Weiteren würde auch dann erst die Verrechnung der 2024er-Übereinnahmen aus dem 

DTV erfolgen, so dass auch diese Beträge den Verkehrsunternehmen erst zum Jahresende 

zufließen würden. 

 

Teil C) Tarif und Vertrieb 

 

1. Verkaufsentwicklungen   

Die positive Entwicklung der DeutschlandTicket-Varianten hat sich im 1. Quartal 2024 weiter 

fortgesetzt: Mit Stand März 2024 nutzen ca. 1,374 Mio. Abonnent*innen eine der angebote-
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nen DeutschlandTicket-Varianten. Dazu kommen weitere ca. 0,229 Mio. Kund*innen mit ei-

nem Abonnement aus dem bisherigen VRR-Tarif, wovon ein erheblicher Anteil bisher Se-

mesterticketkund*innen sind, die im Verlaufe des April in das Deutschlandsemesterticket 

wechseln (siehe Punkt 4.). Mit aktuell insgesamt 1,603 Mio. Abonnent*innen hat sich diese 

Gesamtstammkundenzahl deutlich gegenüber dem Vorjahreswert im März 2023 (1,200 Mio. 

Abonnent*innen) um 34 % gesteigert. 

 

 

 

 

 

 

2. DeutschlandTicket Schule (NRW) 

Das DeutschlandTicket für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen („DT Schule“) 

wurde für das Schuljahr 2023/2024 durch einen befristeten Erlass der Landesregierung NRW 

vom 01.06.2023 ermöglicht. Selbstzahlende Schüler*innen eines am Vertragsmodell teilneh-

menden Schulträgers können ein DT Schule zu einem vergünstigten Preis im monatlich 
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kündbaren Abonnement erwerben. Anspruchsberechtigte Schüler*innen erhalten in diesem 

Modell ein DT Schule durch den Schulträger. 

 

 

Zur Fortführung des DeutschlandTickets für Schülerinnen und Schüler hat die Landesregie-

rung NRW nun einen erneuten Erlass „DeutschlandTicket für Schülerinnen und Schüler in 

Nordrhein-Westfalen im Schuljahr 2024/2025“ mit Datum 19.04.2024 verabschiedet. 

Änderungen im neuen Erlass gegenüber dem derzeit gültigen beziehen sich hauptsächlich 

auf die Formulierungen zur Preisgestaltung des regulären DeutschlandTickets. So wurden 

die Bestimmungen zum DT Schule an die Preishöhe des DeutschlandTickets gebunden. Der 

Preis für Selbstzahler und der Mindestbetrag für Schulträgerzahlungen stehen jetzt relativ 

zum Preis des DeutschlandTickets („DeutschlandTicket minus 20,00 EUR“) und nicht mehr 

als Fixpreis (29,00 EUR). Das Vertragsmodell und die Finanzierungssystematik sind unver-

ändert (Anlage).  

 

Die Teilnahme am DT Schule im Schuljahr 2024/2025 setzt eine erneute Ergänzungs-

vereinbarung zum bisherigen SchokoTicket-Vertrag voraus. Diese wurde von der VRR AöR 

erstellt und an die Schulträger geschickt. Die Schulträger sind gehalten, die Vertragsergän-

zung vor dem Beginn der Sommerferien, spätestens am 21.06.2024, zu unterzeichnen, so-

dass ein Wechsel der Vertragsmodelle – falls erforderlich – zum Schuljahresbeginn von be-

treuenden Verkehrsunternehmen umgesetzt werden kann.   

  

Das derzeitige Modell wurde als Übergangsmodell geschaffen, welches zunächst für das 

Schuljahr 2023/2024 gelten sollte. Zum darauffolgenden Schuljahr 2024/2025 sollte ein 

NRW-weit einheitliches, längerfristiges Schülerticketmodell von den Verbünden in NRW ent-

wickelt werden. In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, ein solches Modell zu erarbeiten, 

sodass der Erlass verlängert wurde. Das langfristige Modell soll nun zum Schuljahr 

2025/2026 inkl. ggf. erforderlicher Gesetzesänderungen umsetzungsreif sein.  

 

3. DeutschlandTicket Sozial (NRW) 

Auch das DeutschlandTicket Sozial hat sich nach der Einführung im Dezember 2023 sehr gut 

entwickelt. Die zum Mai 2023 vermuteten Wechsler vom VRR-SozialTicket zum Deutsch-

landTicket sind in den vier Monaten seit Einführung augenscheinlich zum DeutschlandTicket 

Sozial gewechselt – dies belegen auch die leicht rückläufigen Verkaufszahlen beim regulären 

DeutschlandTicket. Aktuell verzeichnen die Verkehrsunternehmen im VRR-Verbundgebiet 

wieder mehr als 100 Tsd. sozialhilfeberechtigte Nutzer*innen.  
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4. Deutschlandsemesterticket  

Das Deutschlandsemesterticket (DST) ist zum Sommersemester 2024 gestartet. 24 Hoch-

schulen haben angekündigt, es zum Sommersemester anzubieten. Dies entspricht 90 % aller 

Studierenden im Verbundgebiet der VRR AöR (ca. 225.800 Studierende). Zusätzlich planen 

weitere acht Hochschulen das DST zum Wintersemester 2024/25 einzuführen, was ca. 8 % 

der Studierenden ausmacht (ca. 20.000 Studierende). Die restlichen knapp 2 % der Studie-

renden bzw. deren jeweiligen Hochschulen verbleiben im bisherigen VRR-SemesterTicket, 

haben noch keine Rückmeldung gegeben oder ihren Vertrag gekündigt (0,6%). Zur Umset-

zung des DST zum Sommersemester 2024 wurden Änderungsvereinbarungen zu den beste-

hen Semesterticketverträgen auf der Basis des bundesweit einheitlichen Mustervertrags ab-

geschlossen. 

 

Bereits bei der Erstellung der Änderungsvereinbarung zum DST für das Sommersemester 

gab es einige Anpassungsvorschläge seitens der Allgemeinen Studierendenausschüsse (AS-

tA) als auch der Verkehrsunternehmen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Umsetzung und den 

bundesweiten Vorgaben konnten nicht alle Änderungen berücksichtigt werden. Nunmehr 

werden weitere Anpassungen insbesondere zum Abrechnungsverfahren im Dialog auf Bun-

desebene zum Mustervertrag und zwischen der VRR AöR und den Unternehmensvertre-

ter*innen vorgenommen. Die Abrechnungsprozesse sollen auf diese Weise vereinfacht und 

vereinheitlicht werden. Die angepasste Änderungsvereinbarung findet zum Wintersemester 

2024/25 Anwendung.  

 

Das Upgrade für die bisherigen VRR-Semestertickets zum Deutschlandticket verliert mit zu-

nehmendem Absatz des DST an Bedeutung: Der Absatz hat sich im März halbiert. Daher 

kann dieses Produkt perspektivisch eliminiert werden bzw. wurde bereits auf Bundesebene 

die Vorgabe formuliert, dass die Einstellung der Produkte zum Ende des Wintersemesters 

2024/2025 umzusetzen sei.  

 

Umgang mit Preiserhöhungen  

 

Die Preisanpassungen des DST sind in den Tarifbestimmungen zum DeutschlandTicket ge-

regelt und beinhalten eine Ankündigungsfrist von acht Monaten. Der Stichtag für die Preiser-

mittlung liegt immer acht Monate vor Semesterbeginn. Der zu diesem Zeitpunkt veröffentlich-

te Preis wird auf das jeweilige Semester angewandt. 

 

Bildungseinrichtung Semester Beginn Stichtag 8 Monate 

vorher 
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Universität 
Sommersemester 01.04.2025 31.07.2024 

Wintersemester 01.10.2025 31.01.2025 

Fachhochschulen 
Sommersemester 01.03.2025 30.06.2024 

Wintersemester 01.09.2025 31.12.2024 

Dies bedeutet für das kommende Wintersemester 2024/2025, dass der Preis für das DST 

weiterhin bei 29,40 EUR pro Monat bleibt, da der Stichtag bereits der 31.01.2024 bzw. 

31.12.2023 gewesen wäre. 

 

5. DeutschlandTicket Job 

Der Absatz des DeutschlandTicket Job (DT Job) hat sich nach einem verhaltenen Start im 

Mai 2023 bis März 2024 kontinuierlich gesteigert (+116 % im Vergleich zum Mai 2023). Aktu-

ell nutzen ca. 106 Tsd. Firmenticketkund*innen ein DeutschlandTicket Job und noch ca. 

11 Tsd. Kund*innen eine der VRR-FirmenTicket-Varianten, die jedoch immer weiter an Be-

deutung verlieren. Die Fortsetzung dieser bisherigen VRR-Angebote soll in den nächsten 

Monaten überprüft werden. In den kommenden Monaten wird das DTJob in Abstimmung mit 

den VRR-Verkehrsunternehmen verstärkt vermarktet werden. Durch den Arbeitgeberzu-

schuss besteht die Möglichkeit die Drittfinanzierung zu stärken.  

 

6. Prognose 2024 – Einnahmen aus Fahrgeld und Ausgleichsbedarf 

Aktuell liegen der VRR AöR die Einnahmemeldungen bis März 2024 vor. Die in der Abschät-

zung für den letzten Sitzungsblock unterstellten Annahmen bei der Entwicklung des Barsor-

timents, der Zeitkarten und der DeutschlandTickets haben sich größtenteils bestätigt: Der 

Ausgleichsbetrag hat sich um ca. 5 Mio. EUR erhöht. In den nächsten Wochen wird die VRR 

AöR die sich in den letzten Jahren bewährte Rettungsschirmdatei zur Ermittlung des Aus-

gleichsbetrages 2024 pro Verkehrsunternehmen wieder anwenden. Basis sind dann die Ist-

Daten bis April 2024 und Prognosedaten bis Dezember 2024 nach Ticketgruppen. 
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Zum aktuellen Zeitpunkt ergibt sich ein Finanzierungsbedarf bei den kassentechnischen 

VRR-Einnahmen für das Jahr 2024 in Höhe von ca. 474 Mio. EUR. 

Weiter müssen die Finanzierungsbeträge zu den Fremdtarifen und der Ausgleichsleistung für 

die Beförderung Schwerbehinderter Menschen nach SGB IX berücksichtigt werden. Zudem 

muss aus dem Finanzierungsbetrag der kassentechnischen Einnahmen (474 Mio. EUR) die 

MwSt. herausgerechnet werden, da der Finanzierungsbedarf als Nettobetrag gemeldet wird. 

Somit lautet der Finanzierungsbedarf insgesamt 500 Mio. EUR für das Jahr 2024. 

 

 

 

Die Finanzierung der 500 Mio. EUR erfolgt über die Regionalisierungsmittel für 2024 (ca. 270 

Mio. EUR), dem Übertrag der verbliebenen Regionalisierungsmittel 2023 i.H. von ca. 129 

Mio. EUR und der Verteilung der Übereinnahmen DTV (DB Navigator) von ca. 101 Mio. EUR. 
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Beim Übertrag der Regionalisierungsmittel 2023 und Übereinnahmen DTV 2024 handelt es 

sich um Abschätzungen - sowohl Zeitpunkt wie auch die Höhe der monatlichen Zahlungen 

stehen noch nicht fest, so dass es am Anfang des Jahres bzw. bis zur Umsetzung der ent-

sprechenden Zahlungsströme zu Liquiditätsengpässen kommen kann. 

 

7. Preisanpassungsmechanismus 

Eine Preisanpassung des DeutschlandTickets und somit auch dessen Produktfamilie ist zum 

01.01.2025 zu erwarten. Gemäß Aussage des MUNV wird im September 2024 mit einer Ent-

scheidung bezüglich des Erhöhungsmaßes gerechnet. 
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